
BUNDESSOZIALGERICHT

Im Namen des Volkes

Urteil

in dem Rechtsstrelt

A2:B5RE3/14R

L2 R 2671/12 (LSG Baden-Württemberg)
S 6 R 2711/11 (SQ Mannheim)

Verkündet am
03. April 2014
Rotermund

Reg.-hiauptsekretärin
Urkundsbeamter der

Geschäftsstelle

Kläger und RevisionsWäger,

Prozessbevollmächtigte:

Deutsche Rentenversicherung Bund,
Ruhrstraße 2.10709 Berlin,

beigeiaden:

gegen

Beklagte und Revisionsbeklagte,

1. Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Baden-Württemberg,
Hohe Straße 16.70174 Stuttgart,

Prozessbevolimächtigter:

Der 5.Senatdes Bundessozialgerichts hataufdie mündliche Verhandlung vom 3. April 2014
durch den Vorsitzenden Richter Dr. Be r c h t o 1d, die Richterin Dr. G ü n n i ke r und

den Richter Dr. Koloczek sowie die ehrenamtlichen Richter Kovar und

Gunther

für Recht erkannt:
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Die Revision vwrd zurückgewiesen.

Außergerichtiiche Kosten des Rechtsstreits sind nicht zu erstatten.

Gründe:

Die Beteiligten streiten darüber, ob die Beklagte den Kläger für seine Beschäftigung als ange
stellter Jurist beider Beigeladenen zu2., einem Chemieuntemehmen. ab dem 5.7.2010 biszum

4.10.2011 von derVersicherungspflicht in dergesetzlichen Rentenversicherung befreien muss.

Der 1983 geborene Kläger ist Volljurist und bewarb sich bei derBeigeladenen zu 2. erfolgreich
auf die Stelle eines "Juristen mitabgeschlossenem Studium der Rechtswissenschaften mit Prä

dikatsexamen und Schwerpunkt Arbeitsrecht'. In dieser Funktion war er ab dem 1.3.2010 gegen
Entgelt in der Abteilung 'Concepts and Coordination Benefits' (Konzeption und Koordination

betrieblicher Sozialleistungen) beschäftigt und hatte dort insbesondere Grundsatzfragen der
betrieblichen Sozialpolitik • Schwerpunkt Altersversorgung • mit nationalen und internationalen

Bezügen zu klären. Die Beigeladene zu2. bescheinigte ihm später, die Qualifikation als Volljurist
sei Einstellungsvoraussetzung gewesen, und bestätigte In einer Freistellungserktärung ihr unwi

derrufliches Einverständnis, dass der Kläger neben seiner Tätigkeit als Angestellter den Bemf

als Rechtsanwalt ausüben könne mit der Erlaubnis, sich auch w^rend der Dienstzeit zur Wahr

nehmung anwaltlicher Tätigkeiten jederzeitvon seinem Dienstplatz entfernen zu dürfen.

Am 5.7.2010 wurde der Kläger als Rechtsanwalt zugelassen und in das Anwaltsverzeichnis der

Rechtsanwaltskammer (RAK) Karlsruhe eingetragen. Seitdem war er gemäß § 5 Abs2 des

Gesetzes über das Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Baden-Württemberg (Rechtsan-

waftsversorgungsgesetz- RAVG vom 10.12.1984) Pflichtmitglied der Beigeladenen zu 1.. die

einkommensbezogene Beiträge erhob. Seine Zulassung als Rechtsanwaltwurde am 4.10.2011

widerrufen; zeitgleich erfolgte die Löschung im Anwaltsverzeichnis der RAK Karlsruhe. Am

30.11.2011 beendete er seine Tätigkeit bei der Beigeladenen zu 2; seither ist er als Richter ver

sicherungsfrei.

Unter dem 23.9.2010 beantragte der Kläger, ihn für seine Tätigkeit bei der Beigeladenen zu2.

von derVersicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversichemng zu befreien, fügte die Frei

stellungserklärung der'Beigeladenen zu 2. bei und legte eine Tätigkeitsbeschreibung vom
23.9.2010 sowie ein ergänzendes Schreiben vom 15.12.2010 vor, die der Kaufmann Kluggerals
Vorgesetzter seines direkten Vorgesetzen, eines Psychologen, ausgestellt bzw unterschrieben
hatte. Danach sei der Kläger als Rechtsanwalt tätig. Die Bearbeitung und Bewertung von
Rechtsfragen, die Herausarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und deren Umsetzung erfolge
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eigenständig und unabhängig. Seine Aufgaben umfassten die unabhängige und selbständige
Beratung der Untemehmenseinheiten und der Konzerngesellschaften. Daneben erstelle er Gut

achten in juristischen - insbesondere sozial- und arbeitsrechtlichen • Fragen und vertrete die

Beigeladene zu2. in diesem Bereich sowohl außergerichtlich als auch vor Arbeits- und Sozial
gerichten sowie ordentlichen Gerichten. Hinsichtlich rechtlicher Fragen habe er eine eigene Ent

scheidungskompetenz undvertrete seine Ansicht Im Namen der Beigeladenen zu2., insbeson
dere gegenüber Aufsichtsbehörden, nach außen. Daneben habe er wesentlichen Einfluss auf

die Ausgestaltung von betrieblichen Regelungen wie Betriebsvereinbarungen und Satzungen.
Bei der Konzeption und Umsetzung von personalpolitischen Instrumenten sei er insbesondere

im Hinblick auf die juristische Prüfung und Bewertung in eigener Verantwortung beteiligt. Ferner
stelle er rechtliche Änderungen Im Bereich des Sozialrechts und deren Auswirkungen auf das
Unternehmen dar und präsentiere Lösungs- und Umsetzungsvorschläge. Darüber hinaus ver
trete er die jeweils rechtlich selbständigen WaG BASF Pensionskasse und BASF Sterbekasse,

Als Berater nehme er daneben bei rechtlichen, insbesondere datenschutzrechtlichen Fragestel
lungen an den Sitzungen des Vorstandes der BASF Pensionskasse WaG teil. In juristisch-fach
licher Hinsicht entscheide er unabhängig und selbständig. Bei Entscheidungen mit untemeh-
menspolitischer Bedeutung erfolge die Beratung mit seinem direkten Vorgesetzten oder dem
nächsthöheren Vorgesetzten. Die juristisch-fachliche Entscheidungskompetenz verbleibe aber
beim ihm. In seiner Einheit seien derzeit noch sechs weitere, Ihm gleich geordnete Referenten
beschäftigt, von denen einer ebenfalls als Rechtsanwalt tätig sei.

Die Beklagte lehnte den Befreiungsantrag ab, weil die Befähigung zum Richteramt nach der

Stellenausschreibung nicht unabdingbare Einstellungsvoraussetzung gewesen sei und der Klä
ger deshalb keine anwaltllche Tätigkeit bei der Beigeladenen zu 2. ausübe (Bescheid vom
21.3.2011 und Widerspruchsbescheid vom 6.7.2011).

Das SG Mannhelm hat den Kaufmann ' als Zeugen vernommen und die Beklagte unter
Aufhebung des Bescheids vom 21.3.2011 und des Widerspruchsbescheids vom 6.7.2011 ver
urteilt, den Kläger IQr seine Tätigkeit bei der Beigeladenen zu2. in der Zelt vom 5.7.2010 bis
4.10.2011' von der Versicherungspfdcht zu befreien (Gerichtsbescheid vom 30.5.2012). Auf die
Berufung der Beklagten hat das LSG den Gerichtstrescheid aufgehoben und die Klage abge
wiesen (Urteil vom 23.1.2013): Die Voraussetzungen für eine Befreiung von der Versicherungs
pflicht In der gesetzlichen Rentenversicherung lägen für die vom Kläger bei der Beigeladenen
zu2. ausgeübte Tätigkeit nicht vor. Hierfür sei erforderiich. dass die Mitgliedschaft in einer be

rufsständischen Versorgungseinrichtung auf genau jener Beschäftigung ("wegen der") beruhe,
für die eine Befreiung von der Versicherungspflicht begehrt werde. Dies setzte voraus, dass eine
dem Kammerberuf vergleichbare bemfsspezifische Tätigkeit in abhängiger Beschäftigung aus
geübt werde. Die Tätigkeit eines Syndikusanwalts bei einem nicht anwaltlichen Arbeitgeber sei
t)erufsspezlfisch, wenn sie dem typischen, durch Hochschulausbildung und Referendariat
geprägten Berufsbild und Tätigkeitsbereich entspreche, sich also im Kembereich der anwaltli
chen Tätigkeit bewege und nicht nur dessen Randbereiche berühre. Folglich sei auch die Able-
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gung des zweiten juristischen Staatsexamens erforderilch, weil ansonsten weder eine Mitglied
schaft in der RAK noch im Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Frage komme.

Um zu beurteilen, ob die Tätigkeit berufsspezifisch sei, müsse auf das Anforderungsprafil abge
stellt werden, das sich aus Anstellungsvertrag und Stellenausschreibung ergebe. Daraus sei
abzuleiten, dass für die Beschäftigung des Klägers nur ein abgeschlossenes Studium der
Rechtswissenschaften mit Prädikatsexamen, Schwerpunkt Arbeitsrecht, nicht jedoch die Able
gung des zweiten juristischen Staatsexamens Eingangsvoraussetzung gewesen sei. Demzu
folge sei er auch nicht als Rechtsanwalt, wie bei einem Syndikusanwalt Üblich, sondern lediglich
als Jurist eingestellt worden. Ob die Beigeladene zu 2. gleichwohl einen Volljurislen zwingend
habe beschäftigen wollen, wie das SG auf der Grundlage der Zeugenaussage angenommen

habe, könne dahinstehen. Denn sie habe jedenfalls keinen Rechtsanwalt gesucht und einge
stellt, wie bereits aus dem Umstand folge, dass der Kläger seine berufliche Tätigkeit bereits am

1.3.2010 aufgenommen habe, obwohl er erst am 5.7.2010 als Rechtsanwalt zugelassen worden

sei. Damit korrespondiere, dass die Beigeladene zu 2. auf dieser Stelle auch Juristen ohne

Anwaltszulassung weiterbeschäftige. Eine Anwaltszulassung sei zwar erwünscht, aber nicht

Voraussetzung für die Tätigkeit als Jurist gewesen, die nicht dadurch zu einem typischen Kam

merberuf mit Pflichtmitgliedschaft werde, weil sie ein Rechtsanwalt ausübe. Wende man unge

achtet dessen die "Vier-Kriterien-Theorie" an, so sei der Kläger zwar rechtsberatend und -ver

mittelnd, nicht jedoch rechtsentscheidend und -gestaltend tätig gewesen. Denn er sei in die

Unternehmenshlerarchie bestehend aus einer Arbeitsgruppe, Gruppenleiter und weiteren Vor

gesetzten eingebunden gewesen und habe weder an richtungsweisenden internen Entschei

dungsvorgängen gleichberechtigt teilgenommen noch die von ihm erarbeitete Position nach

außen namentlich vertreten. Unternehmerische Entscheidungen hätten seine Vorgesetzten

getroffen; als Berufsanfänger habe seine Stellung der eines Justizlars oder Referenten, nicht

jedoch der eines Syndikusanwalts geähnelt.

Dagegen hat der Kläger die vom LSG zugelassene Revision eingelegt. Er rügt die Verietzung

formellen (§§ 103, 157SGG) und materiellen Rechts (§6Abs1 S1 Nr 1 SGB Vl): Das LSGsei

von der Aussage des Zeugen ' - , die Qualifikation als Volljurist sei zwingende Einstel

lungsvoraussetzung gewesen, verfahrensfehlerhaft abgewichen, weil es dessen Zeugenver

nehmung im Berufungsverfahren nicht wiederholt und die außertarifliche Entlohnung des Klä

gers nicht berücksichtigt habe. Die Zeugenaussage, wonach die Stellenausschreibung mit den

Wörtern "Jurist" und "erfolgreich abgeschlossenes Studium" unbedacht formuliert sei, wische

das LSG zu Unrecht mit der durch nichts belegten Begründung beiseite, dies sei ineinem Groß

konzern mit spezialisierter Personalabteilung nur schwer vorstellbar. Soweit das LSG die Zeu

genaussage im Uchte der Arbeitgeberhaftung für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag (§28e

SGB IV) würdige, sei darauf hinzuweisen, dass der Zeuge -• •Rentner und die geschulde
ten Sozialversicherungsbeiträge in voller Höhe abgeführt worden seien. Entgegen der Ansicht
des LSG setze die Befreiung von der Rentenversichenjngspflicht nicht voraus, dass die Zulas

sung zur Rechtsanwaltschaft zwingende Voraussetzung für die ausgeübte Tätigkeit sei. § 6
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f
I Abs 1 S 1 Nr 1 SGB VI sei verfassungskonform weit auszulegen und der Befreiungsanspruch
j schon dann gegeben, wenn die jeweilige Beschäftigung weder die Versagung oder Rücknahme
I der Rechtsanwaltszulassung noch ihren Widerruf rechtfertige (§7 Nr 8 BRAO, § 14.Abs 1und
I Abs2 Nr8 BRAO). Jedenfalls müssten die"Vier Kriterien" nicht kumulativ erfüllt sein. Soweit das

1 LSG in diesem Zusammenhang fordere, der Syndikusanwalt müsse in wirtschaftlichen, politi
schen und unternehmerischen Fragen entscheidungsbefugt sein sowie Vertrags- und Eini-

2 gungsverhandlungen eigenständig führen, stelle es für die Merkmale der Rechtsentscheidung

I und -gestattung überzogen© Anforderungen auf. Mit Schriftsatz vom 21.3.2014 hat der Kläger
seine Ausführungen ergänzt und vertieft.

9 Der Kläger beantragt,

das Urteil des Landessozialgertehts Baden-Württemberg vom 23. Januar 2013 aufzu
heben und die Berufung der Beklagten gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Mannheim vom 30. Mai 2012 zurückzuweisen.

10 Die Beklagte beantragt.

die Revision zurückzuweisen.

11 Sie meint, das angefochtene Urteil sei nfcht zu beanstanden. Soweit der Kläger mangelnde
Sachverhaltsermittlung und eine Verletzung von § 157 SGG geltend mache, rüge er im Kern die
BeweiswQrdigung des LSG, ohne jedoch Verstöße gegen allgemeine Erfahrungssätze oder
Denkgasetze aufzuzeigen. Da der Kläger nach den Feststellungen des LSG für die Ausübung
seiner Beschäftigung bei der Beigeladenen zu 2. noch nicht einmal die Befähigung zum Rich
teramt benötigt habe, sei von vornherein ausgeschlossen, dass er wegen dieser Beschäftigung
Pfiichtmitglied der RAK und der Belgeladenen zu 1. gewesen sei. Ob die konkrete Beschäfti
gung inhaltlfeh als anwaltliche zu beurteilen sei, richte sich nach der "Vier-Kriterien-Theorie*, die

auch bei kumulativer Umsetzung weder den Schutzbereich von Art 12 GG berühre noch die

allgemeine Handlungsfreiheit (Art2 Abs 1 GG) oder gar die Eigentumsgarantie (Art 14 GG)
verletze. Zu Recht habe das LSG eine dem Berufsbild des Rechtsanwalts entsprechende
Rechtsentscheidungskompetenz des Klägers verneint, weil er weder nach außen eine eigen
ständige rechtliche Entscheidungskompetenz besessen noch nach innen eine wesentliche Teil

habe an den entsprechenden innerbetrieblichen Entscheidungsprozessen gehabt habe. Auch
das Kriterium der Rechtsgestaltung sei nicht erfüllt, weil dem Kläger beim Führen von Vertrags
und Einigungsverhandlungen die erforderiiche Eigenständigkeit gefehlt habe.

12 Die Beigeladene zu 1die keinen Antrag stellt, trägt vor, das Tatbestandsmerkmal "wegen" solle
zum Ausdruck bringen, dass die Ins Auge gefasste Beschäftigung in einem sachlichen Zusam
menhang mit einer berufsspeafischen-Anwaltstätigkeit stehen müsse, die durch Kammermit

glledschaft der besonderen berufsrechtlichen Überwachung und Qualitätssicherung unterliege.
Es sei daher nach einer Kriterienformel zu suchen, mit deren Hilfe zwischen anwaltsspezifischer
und -unspezifischer, anwaltllcher und nichtanwaltiicher Tätigkeit unterschieden werden könne.
Dies leiste die sog "Vier-Kriterien-Theorie", die die Friedensgrenze zwischen gesetzlicher Ren-
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tenversicherung und berufsständischer Versorgung ziehe, steh in langjähriger VerwaJtungspraxis
bewährt habe und inhaltlich beschreibe, was das Berufsbild des Anwaits iS der§§1 bis 3 BRAO
ausmache. Selbst die Beklagte wende die 'Vier-Krilerien-Formel" an; sie sei weder durch eine

zwischenzeitliche Änderung In den tatsächlichen Verhältnissen überholt noch sei der "Syndlkus-
anwalt" ein neuer Berufsstand. Wende man die "Vier-Kriterien-Theorie" an, so könnten die

Merkmale "RechtsgestaJtung" und "Rechtsentscheidung" vorliegend nicht verneint werden. Denn

Unternehmensentscheidungen treffe immer nur der Unternehmer und nicht sein Anwalt. Soweit

das LSQ eine rechtsgestaltende Tätigkeit unter Hinweis auf die "arbeitsorganisatorische Hierar

chie' verneine, In die der Kläger eingebunden gewesen sei, verkenne es, dass dies bei allen

abhängig Beschäftigten der Fall sei und deshalbals Differenzierungsknterium ausscheide.

13 DieBeigeladenezu 2. Ist Im Revisionsverfahren nicht vertreten gewesen.

II

14 Diezulässige Revision des Klägers Ist unbegründet Im Ergebnis zutreffend hat das LSGauf die

Benjfung der Beklagten den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Mannheim vom 30.5.2012

aufgehotien und die Klage abgewiesen. Der"Kläger hat für den streitigen Zeitraum ab dem

5.7.2010 bis zum 4.10.2011 gegen die Beklagte kein Recht auf Befreiung von der Versiche

rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung aufgrund seiner Beschäftigung bei der Bei

geladenen zu 2.

15 1. Allerdings hat der Klägerdie von Ihm geltend gemachten Verfahrensfehler nicht ausreichend

begründet (vgl § 164Abs2 SGG). Gem^ § 164 Abs 2 8 3 SGG müssen bei Verfahrensrügen

die Tatsachen bezeichnet werden, die den Mangel ergeben. Die mafägeblichen Vorgänge müs

sen so genau angegeben sein, dass das Revisionsgericht-sie, die Richtigkeit des Vorbringens

unterstellt, ohne weitere Ermittlungen beurteilen kann (BSG Urteil vom 29.8.2012 - BIOEG

20/11R - SozR 4-7837§2 Nr 18 RdNr 15; Leitherer in Meyer-Ladewig/KellerA.eitherer, SGG,

10. Auf!2012, § 164 RdNr 12 mwN).

16 a) Bei einer behaupteten Verletzung der Amtsermittlungspflicht (§ 103 SGG) ist darzulegen,

warum sich das LSG von seiner Rechtsauffassung her zu weiteren Ermittlungen hätte gedrängt

fühlen müssen und ggf zu welchen(Leitherer aaO RdNr12a). Das erfordert neben der Benen

nung des nach Auffassung des Revisionsführers ungenutzt gebliebenen Beweismittels die kon

krete Darlegung der Rechtsauffassung des Berufungsgerichts, In deren Licht der Beweisgegen

stand rechtliche Bedeutung eriangt hätte und regelmäßig die Angabe, zu welchem Ergebnis die

unterlassene Beweisaufnahme geführt hätte. Der Kläger versäumtes bereitsdarzulegen, warum

sichdas LSG Im Hinblick auf das angebliche Erfordernis der "Qualifikatton als Volljurist" zu wei
terer Sachaufklärung gedrängtfühlen musste, obwohl die Revisionsbegründung selbst einräumt,

dass diese Frage nach der insoweit allein maßgeblichen Rechtsauffassung des Berufungsge-
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richts "im Ergebnis dahinstehen könne" bzw "es hierauf ohnehin nicht ankomme". Dasselbe gilt,

soweit der Kläger in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Verletzung von § 157 SGG und

der Sache nach einen Verstoß gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme

(§117 iVm§ 153 Abs 1 SGG) rügt, weil das LSG die Glaubwürdigkeit des Zeugen Klugger und

die Glaubhaftigkeit seiner Aussage anders als das SG bewerte, ohne die Zeugenvernehmung

im Benjfungsverfahren wiederholt zu haben. Soweit die Revisionsbegröndung schließlich gel

tend macht, das LSG scheine 'im Hinblick auf die tatsächliche Tätigkeit des Klägers... einer

Fehlvorstellung zu unterliegen', benennt sie bereits kein Beweismittel, das insofern ungenutzt

geblieben sein könnte und die vermeintlichen Fehlvorsteliungen des Berufungsgerichts Im Sinne

des Klagevorbringens hätte korrigieren können.

17 b) Im Kern greift die Revision - ohne § 128 Abs 1 S1 SGG ausdrücklich zu benennen - die

"Beweiswürdigung" des LSG an. Eine zulässige Verfahrensrüge hat der Kläger auch insoweit

nicht erhoben. Das Tatsachengericht entscheidet nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis

des Verfahrens gewonnenen Überzeugung; es Ist In seiner Beweiswürdigung frei und lediglich
an die Regeln der Logik und der Erfahrung gebunden. § 128 Abs 1 S 1 SGG ist erst verletzt,

wenn die Beweiswürdigung gegen allgemeine Erfahrungssätze oder Denkgesetzeverstößt. Von

einem Verstoß gegen Denkgesetze kann nur gesprochen werden, wenn der festgestellte Sach

verhalt nur eine Folgemng erlaubt, jede andere nicht denkbar Ist und das Gericht gerade die
einzig denkbare Schlussfolgerung nicht gezogen hat. Gegen allgemeine Erfahrungssätze ver

stößt das Gericht, wenn es einen bestehenden Erfahrungssatz nicht berücksichtigt oder einen

tatsächlich nicht existierenden Erfahrungssatz anwendet (BSGE 94, 133 RdNr 18 = SozR

4-3200 § 81 Nr2). Das Vorliegen derartiger Verstöße gegen die Grundsätze der freien richterli

chen Beweiswürdigung muss im Einzelnen von dem Beteiligten dargelegt werden, der sich da
rauf beruft. Der Kläger hat indes mit seinem Revisionsvorbringen weder ein Denkgesetz noch

einen Erfahrungssatz bezeichnet, gegen den das Gericht verstoßen haben soll, noch nennt er

eine nicht ausreichende Berückstohtigung des Gesamtergebnisses des Verfahrens (§ 128Abs 1

S 1 SGG). Ersetzt lediglich seine BewelswQrdigung an die Stelle derjenigen des LSG bzw hält

die eigene Bewelswürciigung gegenüber dervom LSG vorgenommenen für vorzugswürdig. Dies

reicht für eine formgerechte Rüge der Verletzung des Rechts der freien richterlichen Beweis

würdigung nicht aus (Senatsbeschluss vom 11.9.2012 -B5RS4/11 R- BeckRS2012, 74406;

BSG Urteil vom 7.12.2004 - B 1KR 10/03 R- Juris RdNr 18; BSG SozR 4-2700 §63 Nr3

RdNr24). Soweit der Kläger nach Ablauf der Revisionst)egründungsfrist am 4.4.2013 mit

Schriftsatz vom 21.3.2014 einen Erfahrungssatz herausgearbeitet hat, konnte dieser nachge
schobene Vortrag aufgrund des Frlstabläufs nicht mehr benücksichtigt werden.

18 2. Materiell-rechtlich einschlägig ist § 6 Abs 1S1 Nr 1 SGB VI In der Neufassung von Art 1 Nr 3
Buchst a des Gesetzes zur Änderung des Sechsten Buches SozIalgesetzfauch und anderer
Gesetze (SGB6uaÄndG) vom 15.12.1995 (BGBI11824), der am 1.1.1996 in Kraft getreten und
durch Art 1 Nr 2 desGesetzes zur Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenversicherung
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(RVOrgG) vom 9.12.2004('ßGß//3242; ab dem ^^.2005(Art86Abs1aaOJ geringfügig modi

fiziert worden ist. Danach werden von der Versicherungspfliciit befreit Beschäftigte und selb

ständig Tätige für die Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit, wegen dersie aufgrund einer
durch Gesetzangeordneten oder aufGesetz beruhenden Verpflichtung f*,1itglied einer öffentRch-

rechttichen Versichemngselnrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer Bemfsgruppe (berufs
ständische Versorgungseinrichtung) und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer
benjfsständischen Kammer sind, wenn

a) am jeweiligen Ort der Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit für ihre Berufsgruppe
bereits vor dem 1.1.1995 eine gesetzliche Verpflichtung zur Mitgliedschaft In der be-
rufsstärKJischen Kammer bestanden hat,

i b) für sie nach näherer MafBgabe der Satzung einkommensbezogene Beiträge unter Be-
I rücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze zur berufsständischen Versorgungsein-
j richtung zu zahlen sindund

1 c) aufgrund dieser Beiträge Leistungen für den Fall verminderter Emrerbsfähigkelt und des
\ Alters sowie für Hinterbliebene erbracht undangepasst werden, wobei auchdie finanzi-
S eile Lage derberufsständischen Versorgungseinrichtung zu berücksichtigen Ist.
I
j 19 3. Der Kläger war im streitbefangenen Zeitraum abhängig beschäftigt, weil die konstituierenden

Merkmale des entsprechenden sozialrechtlichen Anknüpfungssachverhalts (§7 Ab$1 S1
SGBIV) nach den unangefochtenen und damit bindenden tatsächlichen Feststellungen des
LSG (§ 163 SGG) vorliegen. Hiemach erbrachte der Kläger bei der Beigeladenen zu 2. als an-

i gestellter Jurist nichtselbständige Arbeit in einem Arbeitsverhältnis (§§ 611 ff BGB). Ob er auf-
[ grund seiner entgeltlichen Beschäftigung auch (renlen-)versicherungspflichtig war (§ 1S 1Nr 1
I Halbs 1 Alt 1 SGB VI), kann auf der Grundlage der tatrichterilchen Feststellungen nicht ab-
i schließend beurteilt werden, well Insbesondere Feststellungen des Berufungsgerichts zu den

tatsächlichen Voraussetzungen einer Versicherungsfreiheit wegen Geringfügigkeit (§ 5 Abs 2

S1 Nr 1 SGB VIiVm§8Abs1 SGB IV) fehlen.

20 Dessen ungeachtet war eine Aufhebung desangefochtenen Urteils und eine Zurückverweisung
derSachezurweiteren Sachaufklärung (§ 170 Abs2S2 SGG) nicht geboten. Für das Ergebnis

des Verfahrens Ist unerheblich, ob die begehrte Befreiung bereits deshalb zu versagen ist, well

der Kläger möglicherweise nicht versichernngspflichtig war und esdamit schon am notwendigen
Interesse für die Stellung eines zulässigen Befreiungsantrags fehlte. Die Feststellungen des
Berufungsgerichts genügen jedenfalls zur abschließenden Entscheidung über das Fehlen sons
tiger notwendiger Tatbestandsvoraussetzungen des Befreiungsrechts.

21 4. Der Kläger war nach den für den Senat bindenden Feststellungen des Berufungsgerichts vom
5.7.2010 bis zum 4.10.2011 durch die RAK Karisruhezur Rechtsanwaltschaft zugelassen. Noch

hinreichend deutlich ist damit vor dem Hintergrund von § 12 Abs 1. § 34 BRAO gleichzeitig fest
gestellt, dass am 5.7.2010 der entsprechende (begünstigende) Venwaltungsakt('5 35S 1 VwVfG
IVm § 32 Abs 1 S 1 BRAO), veritörpert in einervon der RAK ausgestellten Urkunde, durch Aus-
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händigung wirksam geworden ist (§ 12 Abs 1 BRAO). Gemäß § 12 Abs 3 BRAO wurde der Klä

ger d^it kraft gesetzlicher Verpflichtung (eo Ipso) obligatorisches Pflichtmitgiied der zulassen

den' RAK Karlsruhe (§60 Abs 1 S2 BRAO). Fehler im Zulassungsverfahren oder etwaige Ver

stöße gegen berufsrechtiiche Pflichten lassen diese Pflichtmitgliedschaft unberührt. Der ua für

die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Handlungsform vorgeschriebene Verwaltungsakt (vgl

BGH - Senat för Anwaltssachen - Beschluss vom 15.10.2012 - AnwZ (BrfG) 45/12 - NJW-RR

2013, 303, 304 RdNr7) bleibt nach den damit einschlägigen allgemeinen Vorschriften des

jeweiligen Venwaltungsverfahrensgesetzes (§§35 ff VwVfG) wirksam, solange und soweit er

nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeltablauf oder auf

andere Weise erledigt ist (§ 43 Abs 2 VwVfG iVm §32Abs1 S1 BRAO). Das LSG hat festge-

stelll, dass der Zulassungsvenwaltungsakt am 4.10.2011 widernjfen worden ist. Die rechtsge

staltenden V\/Irkungen des ZulassungsvenwaKungsakts und seines Widerrufs sind damit auch

von den mit der Durchführung der Sozialversicherung betrauten Behörden und den Gerichten

der Sozialgerichtsbarkeit In der Weise zu beachten, dass die dort getroffenen Regelungen auch
ihnen gegenüber als verbindlich anzusehen sind (sog Tatbestandswirkung).

22 5. Das LSG hat zudem festgestellt, dass der Kläger zugleich "aufgrund einer durch Gesetz an

geordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Ver

sicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung seiner Bemfsgruppe (berufsständische Ver

sorgungseinrichtung)" geworden Ist. Die Beigeladene zu 1. Ist als Versorgungswerk der Rechts
anwälte in Baden-Württemberg eine benjfsständische Versorgungseinrichtung. Mit der Zulas

sung durch die RAK wurde der Kläger, der damals das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet

hatte, auf der Grundlage der einschlägigen versorgungs- und kammerrechtlichen Nonmen des

nichtrexrislblen Landesrechts in § 5 Abs 2 des Gesetzes über das Versorgungswerk der Rechts
anwälte in Baden-Württemberg (Rechtsanv/altsversorgungsgesetz -RAVG) vom 10.12.1984

IVm § 10 Abs 1 S1, § 5 Abs 2 der Satzung der Beigeladenen zu1. ipso lure (ohne Erlass eines
weiteren Venvaltungs- oder eines anderen konstitutiven Rechtsakts) zeitgleich obligatorisches

Pflichtmitgiied der Beigeladenen zu 1. und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied der
RAK Karisruhe.

23 6. § 6 Abs 1S1 Nr 1SGB VI gibt indessen versichernngspflichtig Beschäftigten, die gleichzeitig
verkammerte Mitglieder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung sind, einen Anspnjch
auf Befreiung von der Versicherungspflicht nur für die "Beschäftigung, wegen der" sie auf Grund
einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer
öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung Ihrer Berufsgruppe
(berufsständische Versorgungseinrichtung) und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied
einer berufsständischen Kammer sind. Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erfolgt allerdings
weder im Blick auf eine "Beschäftigung" noch auf einen bestimmten Kreis anwaltiicher Betäti

gungen. Vielmehr ist mit der statusbegründenden Zulassung stets der volle Umfang anwaltlicher
Berufsausübung eröffnet, der damit auch zur Mitgliedschaft in der berufsständischen Versor

gungseinrichtung führt. Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft wird nämlich unter den tatbe-
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standlichen Voraussetzungen insbesondere der §§ 4 ff BRAO unabliängig von einerbestimmten

Tätigkeit im Wesentlichen personenbezogen und ohne zusätzliche Beschränkung für alle Betäti

gungen erteilt, die mit dem Beruf des Rechtsanwalts als unabhängiges Organ der Rechtspflege

(§ 1 BRAO) und als berufener unabhängiger Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegen

heiten (§3 Abs 1 BRAO) verbunden sind. Im Blick hierauf könnten bei einem strikt Wortlaut

getreuen Nonnverständnis die tatbestandlichen Befreiungsvoraussetzungen bei Rechtsanv/älten

zumindest grundsätzlich nicht erfüllt werden, worauf auch das LSG hinweist. Die rentenrechtli

che Funktion des § 6 Abs 1 S1 Nr 1 SGB VI erlaubt und fordert deshalb zwingend ein den

Gegebenhelten des anwaltlichen Berufs- und Versorgungsrechts angepasstes Verständnis des

Tatbestandselements derselben Beschäftigung (°... für die Beschäftigung, wegenderwenn

und soweit es gerade in diesem KontextAnwendung findet. Diese auch in der Literatur erörter

ten Schwierigkeiten schließen indessen die Anwendbarkeit nicht grundsätzlich aus. Im vorlie

genden Zusammenhang kann unter "derselben Beschäftigung" iS der Norm die "von der

Beschäftigung erfasste Erwerbstätigkeit" verstanden werden.

24 § 6 Abs 1 S 1 Nr1 SGB VI betrifft die Koexistenz von jeweils aufgrund öffentlich-rechtlichen

Zwangs angeordneten Versorgungen für die Fälle von verminderter Enverfasfähigkeit, Alter und

Tod (sog "doppelte Pflichtmitglledschaft". Prossliner, NZA 2013, 1384, 1389). Er Ütierlässt es

dem hiernach gesetzlich Ermächtigten, es nach jeweils eigener Willensentscheidung entweder

durch Untätigkeit bei der Parallelität als gesetzlich stillschwelgend angelegtem Regelfall zu be

lassen oder unter den gesetzlich im Einzelnen bestimmtenVoraussetzungen durch einen hierauf

gerichteten materiell-rechtlichen Antrag (§6 Abs 2 SGB VI) sein Recht auf Befreiung von der

Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung unter Verbleib In der berufsständi

schen Versorgungseinrichtung geltend zu machen. Mit einem Gebrauchmachen von der gesetz

lich eröffneten positiven Gestaltungsmöglichkeit kann im Ergebnis eine Doppelbelastung mit

Beiträgen und eine mehrfache Absicherung vergleichbarer Risiken vermieden werden. Das Ver

ständnis von § 6 Abs 1 81 Nr1 SGB VI hat sich an dieser systemübergreifenden Koordinie

rungsfunktion zu orientieren und darf daher nichtbereits die Schnittmengebeider Bereicheallein

nach Kriterien der gesetzlichen Rentenversicherung ("Beschäftigung") bestimmen, die für die

Zugehörigkeit zu den berufsständischen Versorgungseinrichtungen grundsätzlich ohne Bedeu

tung sind.

25 Maßgeblich für die Einbeziehung in die berufsständische Versorgung ist grundsätzlich nämlich

weder die inhaltliche Beschränkung auf einzelne Verrichtungen innerhalb eines Berufsbildes

noch die Fonn von deren Erbringung in persönlicher Abhängigkeit von einem Arbeitgeber, son

dern der durch Zulassungsakt eröffnete Zugang zu einer Berufstätigkeit in Ihrer Gesamtheit.

Beide Sicherungsformen (gesetzliche Rentenversicherung und berufsständische Versorgung)

stimmen jedoch - als Minus gegenüber der "Beschäftigung", die § 6 Abs 1 S 1 Nr1 SGB VI auf

beide Sicherungssysteme anzuwenden scheint- jedenfalls darin überein, dass sie Inhaltlich

jeweils an die Ausübung einer Enwerbstätigkeit anknüpfen und Schutz gegen die wirtschaftlichen

Folgen gerade hiermit verbundener Risiken gewährleisten. Kommt daher in Betracht, dass ein
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und dieselbe Erwerbstätigkeit zur Versicherungspflicht in beiden Sicherungssystemen führt, ist

bereits damit der Anwendungsbereich von § 6 Abs 1 S1 Nr 1 SGB VI eröffnet und eine weiter

gehende Prüfung veranlasst.

26 7. Der Kläger erfüllt indessen auch die Voraussetzungen der in dieser Welse modifiziert ver

standenen Norm nicht Seine EnA/erbstätigkeit bei der Beigeladenen zu 2. kann dem Bemfsfeld

j der Rechtsanwäitin/des Rechtsanwalts von vornherein nicht zugeordnet werden. Denn die an-

f waltiiche Berufsausubung Ist in der äußeren Form der Beschäftigung nicht möglich. Umgekehrt

f bedarf es mangels Tätigkeit in einer konkreten fremden Angelegenheit für die Erbringung von
[ Hechtsdienstleistungen gegenüber einem Arbeitgeber keiner Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
1 (§2 Abs 1, §3 des Gesetzes über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen - RDG). Die im

[ Rahmen der Beschäftigung erbrachte Enverbstätigkeit ist damit für seine Mitgliedschaft bei der
j Beigeladenen zu 1. und die hierdurch parallel zurgesetzlichen Rentenversicherung begründete
\ öffentlich-rechtliche Sicherung ohne Bedeutung, sodass es bereits deshalb an der Grundvor-
[ aussetzungvon§ 6 Abs1 S 1 Nr 1 SGBVI fehlt undsich eine weitergehende inhaltliche Prüfung

j erübrigt. Der erkennende Senat kann dies ungeachtet der Tatbestandswirkung der Zulassung
I des Klägers zur Rechtsanwaitschaft auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsge-

I rlchts nach dem einschlägigen Bundesreoht selbst abschließend beurteilen. Entsprechende
j statusbegröndende VenAraltungsakte umfassen ihrem Regelungsgehalt nach nicht die Zuord-
I nung einzelner Tätigkeiten und sind Insofern im konkreten Zusammenhang notwendig der
1 eigenständigen Auslegung und Anwendung bedürftig.
(l

I 27 Die angegriffenen Verwaltungsakte sind bereits deshalb rechtmäßig und verletzen den Kläger

\ nicht in seinen Rechten. Auf das Fehlen von Feststellungen des LSG zu den Voraussetzungen
I von § 6 Abs 3 Nr 1 SGB VI und auf die rechtliche Bedeutung derdort als Voraussetzung einer
I Entscheidung der Beklagten über die Befreiung geforderten Bestätigung des "Vorliegens der
[ Voraussetzungen" kommt es unter diesen Umständen vorliegend nicht an (vgl hierzu BSG vom
\ 31.10.2012 -B12 R3/11 R-BSGE 112, 108 =SozR4'2600§6Nr9,RdNr36).

28 Die scheinbare Unvereinbarkeit von § 6 Abs 1 S 1 Nr 1 SGB VI mit "kammerrechtlichen Nor-

I men* erlaubt es nicht, seinen Wortlaut weitergehend hintanzustellen. Eines systemübergrelfen-
I den Verständnisses der Vorschrift bedarf es allein, wenn und soweit das Gesetz notwendig
I einen identischen Ausgangssachverhalt {"dieselbe Beschäftigung" im Sinne einer potenziell
i doppelrelevanten Erwerbstätigkeit) erfordert. Kommt es dagegen auf die Voraussetzungen der

sich aus dieser Erwerbstätigkeit ergebenden Versicherungspflicht nach dem spezifischen Bin
nenrecht der jeweiligen Sicherungsfonn an, beruht die Anwendbarkeit von § 6 Abs1 S TNr 1

SGB VI nicht etwa auf der Erfüllung eines einzigen, sondern auf dem kumulativen Vorliegen
mehrerer einschlägiger und gesondert zu prüfender Tatbestände. Aus der Sicht dergesetzlichen

Rentenversichenjng kann daher ua nicht darauf verzichtet werden, dass die konkret in Frage
stehende Enwerbstätlgkelt gerade in der äußeren Form einer Beschäftigung (§7 Abs 1 S1
SGB IV) ausgeübt werden kann und andererseits gleichzeitig zur Mitgliedschaft In einer berufs-
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ständischen Versorgungseinrichtung fuhrt. Eine lediglich inhaltliche Überschneidung der in den
zu koordinierenden Systemen erfassten Enverljstätigkeit genügt daher nicht. Sie Ist zwar stets

notwendig, doch Ist sie ggf rechtlich - wie in Fällen der voriiegenden Art- nicht hinreichend.

Andernfalls würde im Wege der "Auslegung" das funktionell unverzichtbare Erfordernis der

Doppelreievanz einer Erwerbstätigkeit aufgegelien und damit der tatbestandliche Anwendungs

bereich von § 6 Abs 1 S 1 Nr 1 BGBVI überhaupt verlassen. Prüfungstechnlsch erübrigt sich

jedes Eingehen auf inhaltliche Aspekte einer In Frage stehenden Enfl^erbstätigkeit, wenn bereits

aufgmnd ihrer äußeren Form ausscheidet, dass sie mehrfach Versicherungspflicht begründen

könnte.

29 Der Senat-legt - anders als das LSG - seiner Beurteilung der sozialrechtlichen (Vor-)Frage, ob

eine Enverbstätigkeitdem Bereich anwaitiicher Berufstätigkeit zugeordnet werden kann, obwohl

sie Im Rahmen einer Beschäftigung einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber geschuldet ist, die

ständige übereinstimmende Rechtsprechung des für das Berufsrecht der Rechtsanwälte zu

ständigen-BGH, des BVerfG und des EuGH zugnjnde. Er sieht auch nach eigener Prüfung kei

nen Rechtsgrund, hiervon abzuweichen, was grundsätzlich ohnehin erst nach Vorlage an den

EuGH (Art267 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäisctien Union -AEUV), das

BVerfG (Art 100 Abs 1 GG) und/oder durch Vorlage an den Gemeinsamen Senat der ol^ersten

Gerichtshöfe des Bundes (§ 11 des Gesetzes zur Wahrung der Enheitlichkeit der Rechtspre

chung der obersten Gerichtshöfe des Bundes - RsprElnhG) möglich gewesen wäre. Es fällt auf,

dass sich die Revision des anwaltlich vertretenen und ehemals zur Rechtsanwaltschaft zugelas

senen Klägers mit diesem überkommenen und gefestigten Bestand des anwaltlichen Berufs

rechts allenfalls am Rande befasst. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Rechtsprechung des

BGH, dessen Senat für Anwaltssachen neben dem Präsidenten des BGH sowie zwei Mitglie

dern des BGH gerade aus Gründen der berufsspezifischen Sachkunde mit zwei Rechtsanw^ten

als Beisitzern besetzt ist (§ 106 Abs 2S 1 BRAO).

30 Ungeachtet des Fehlens einer ausdrücklichen gesetzlichen Umschreibung ist zunächst der

rechtliche Sprachgebrauch in der ständigen Rechtsprechung insbesondere des Senats für An

waltssachen des BGH, dem sich der erkennende Senat auch insofern anschließt, geklärt. Hier

nach ist unter einem "Syndikus" derjenige zu verstehen, der als ständiger Rechteberater in ei

nem festen Dienst- oder Anstellungsverhältnis bei einem bestimmten Arbeitgeber steht Der

"Syndikusanwalt" Ist gleichzeitig als Rechtsanwalt zugelassen (vgi exemplarisch BGH Urteil vom

25.2.1999 - iXZR 384/97 - BGHZ 141, 69, 71 mit Hinwels auf BT-Dnfcl<s Ui/120 S 77 und Be-

schlussvom 7.2.2011 •AnwZ(B)20/10-NJW2011, 1517,1518RdNr6).
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I 31 Inhaltlich entnimmt der BGH dem In §§ 1 bis 3 BRAO nomiierten Tätigkeitsbild des Rechtsan-

I walts In "gefestigter Rechtsprechung" und unter Berufung auf die Qesetzesmaterlallen, dass

j der Syndikus In dieser Bgenschaft nicht als Rechtsanwalt tätig Ist. Bereits In der Entscheidung
I vom 7.11.1960 (AnwZ(B) 4/60 -BGHZ 33,276, 279 f) heißt es insofern:
j "Der Syndiküsanwalt hat eine Dopp^lsteilung Inne: Er ist einerseits Angesteliter und
[ andererseits Rechtsanwalt. Soweit es um das Anstellungsverhältnis geht, kann er aller*
[ dings seine Eigenschaft als Rechtsanwalt nicht abstreifen, aber diese Eigenschaft ändert
I nrchts daran, daß das Arbeitsverhältnis von dem Prinzip der Über- und Unterordnung
I beherrscht wird. Die Bundesrechtsanwaltsordnung vermochte nicht In bestehende
I Arbeitsverträge einzugreifen und schreibt auch fQr nach ihrem Erlaß abgeschlossene
I Verträge keinen neuen Arbeltsvertragstypus vor, der den Syndiküsanwalt und seinen
} Dienstherrn etwa gleichgeordnet stellt. Wenn man, v»e das die Bundesrechtsanwaltsord

nung getan hat, de Institution des Syndikus^walts bejaht, muß man auch dem gerecht
I werden, daß der Syndiküsanwalt zwei Arbeitsbereiche hat, nämlich einen arbeitsvertrag-
i lieh gebundenen und einen als freier Anwalt. Die Amtliche Begründung (zu § 59 S. 77)
j sagtganz mit Recht: *Der Syndikusanwalt entspricht bei seiner Tätigkeit als Syndikus für
I seinen Dienstherrn nicht dem allgemeinen anwaltlichen Berufsbild, wie es In der Vorstel-
I lung der Allgemeinheit besteht. In das Berufsbild des Anwalts, das sich von ihm als
I einem unabhängigen Organ der Rechtspflege geformt hat, läßt sich nur die Tätigkeit
I einfügen, die der Syndikus als Anwalt außerhalb seines Dienstverhältnisses ausübt Da-
! gegen sind bei der Tätigkeit, die er als Syndikus für seinen Dienstherm leistet, die typi-
j sehen Wesensmerkmale der freien Berufsausübung, die das Bild des Anwalts bestim-
I men, nicht gegeben'."

32 Hieran wird im Rahmen einer kontinuierlichen Verweisungskette bis heute festgehalten (vgl

exemplarisch BGH Beschluss vom 2S.4.1988 -AnwZ(B) 2/88- Bf=IAK-Mitt 1988, 271 f, Urteil

vom 25.2.1999 -IXZR 384/97- BGHZ 141, 69. 77; Beschluss vom 13.3.2000 -AnwZ(B)

25/99- NJW 2000] 1645; Beschluss vom 18.6.2001 'Ar}wZ(B) 41/00- NJW 2001, 313a.

Beschluss vom 4.11.2009-/^wZ(B) 16/09-NJW2010, 377, 379 RdNr 17, insofern /n BGHZ

183, 73 ffnicht abgedruckt, Beschluss vom 7.2.2011-AnwZ(B) 20/10-NJW 2011, 1517, 1618

HdNre, ebenso BAG Beschluss vom 19.3.1996 - 2AZB 36/95- BAGE82, 239, 241). Im

genannten Beschluss vom 7.2.2011 formuliert der BGH - unter ausdrücklicher Erweiterung

dieser Rechtsprechung auf das Berufsbild des europäischen Rechtsanwalts (§ 2 Abs 1

EuRAG) - aktuell wie folgt:

"Nach gefestigter Rechtsprechung zu dem Tätigkeitsbild des Rechtsanwalts nach der
Bundesrechtsanwaltsordnung wird derjenige, der ^s ständiger Rechtsberater in einem
festen Dienst- oder Anstellungsverhältnis zu einem bestimmten Arbeitgeber steht (Syndi
kus), in dieser Eigenschaft nicht als Rechtsanwalt tätig (BVerfGE87, 287; BGH,
Beschluss vom 18. Juni 2001 -Anw2(B) 41/00, NJW 2001, 3130; Beschluss vom
4. November 2009 -Anw2(B) 16/09, NJW 2010, 377 Rn. 17). Die mit dem Dienst- oder
Anstellungsverhältnis verbundenen Bindungen und Abhängigkeiten stehen nicht im Ein
klang mit dem In §§ 1 bis 3 BRAO normierten Berufsbild des Rechtsanwalts als freiem
und unabhängigem Berater und Vertreter aller Rechtsuchenden.
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33 In Übereinstimmung hiermit zitiert das BVerfG (Beschluss vom 4.11.1992 -IBvR
79/85 ua - BVerfGEdJ, 287, 294 f)aus der BT-Druci<s llt/120, S 56 f:

"Bei der Prüfung im Einzelfall wird der Maßstab anzulegen sein, der sich aus dem all
gemeinen Berufsbild des Reciitsanwalts ergibt. Der Reciitsanwatt muß als solcher in
der Beratung und Vertretung unabhängig und objel<tiy sein. Will der Bewerber 2.B. eine
Tätigkeit beibehalten, die seine ganze Arbeitskraft in Anspruch nimmt und in der er
streng an fremde Weisungen gebunden ist, so bleibt für eine Ausübungdes Berufes als
Anwalt, an den sich jeder Rechtsuchende wenden könnte, kein Raum mehr. Die Be
rufsbezeichnung Rechtsanwalt würde In einem solchem Fall zu einem inhaltsleeren
Titel werden. - Unter ähnlichen Gesichtspunkten lassen sich die Grenzen für den
sogen. Syndikusanwalt bestimmen, der in einem Dienst- oder Anstellungsverhältnis zu
einem bestimmten Arbeitgeber steht. Zwar wird ein Bewerber, der Syndikus und
Rechtsanwaltzugleich sein will. In seiner Eigenschaftals Syndikus eine juristische
Tätigkeit ausüben, wenn er seinem Arbeitgeber in Rechtsangelegenheiten Rat und
Beistand gewährt; diese Tätigkeit kann, rein fachlwh betrachtet, der beratenden Tätig
keit eines Rechtsanwalts durchaus entsprechen; seine Stellung als Syndikus mag auch
so bedeutend sein, daß er seinem Arteltgeber gegenüber selbständig und eigenver
antwortlich zu handeln vermag. Jedoch würde eine ausschließliche Tätigkeit für ein
Unternehmen nicht dem Bild entsprechen, das bei dem Beruf des Rechtsanwalts, von
der Allgemeinheit der Rechtsuchenden her gesehen, in seiner Stellung innerhalb der
Rechtspflege gegeben sein muß. Das Berufsbild des Rechtsanwalts kann nur dann
vorhanden sein, wenn der Syndikus rechtlich und tatsächlich in der Lage Ist, neben
seiner Tätigkeit in dem Unternehmen Rechtsuchende als freier Anwalt zu beraten und
zu vertreten. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, so wäre einem Bewerber die
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft zu versagen...."

34 Damit ist insbesondere geklärt, dass ungeachtet Im Einzelfall artreltsrechtlich eröffneter Mög

lichkelten, auch gegenüber dem Arbeitgeber sachlich selbständig und eigenverantwortlich zu

handeln, allein die Einglledenjng in die von diesem vorgegebene Arbeitsorganisation mit dem

Berufsbild des Rechtsanwalts unvereinbar ist. Das für die Zulassung unverzichtbare Berufsbild

des Rechtsanwalts kann sich damit nur daraus ergeben, dass der Syndikus rechtlich und tat

sächlich in der Lage ist, neben (!) seiner Tätigkeit Im Unternehmen Rechtsuchende als freier

Anwalt zu beraten und zu vertreten. Der Syndikusanwalt Ist-Rechtsanwalt, nichtweil er Syndikus

ist, sondern weil er sich aufgrund einer nur deshalb zu erteilenden Zulassung unabhängig hier

von und daneben gesondert als Rechtsanwalt betätigt. Beide Tätigkeiten sind grundsätzlich

getrennt zu betrachten (vgl BGH Beschluss vom 22.3.1999 - PatAnwZ 10/98 - EBE/BGH 1999,

ISO f. zum Erforderniseiner mindestens halbjährigen Tätigkeit 'bei einem Patentanwalt", das nur

dann erfüllt Ist, wenn der Antragsteller auf dem Gebiet eines Patentanwalts tät'g geworden ist

und nicht lediglich im Rahmen eines 'Beschäftigungsverhältnisses in einem Unternehmen' bei

einem dort ebenfalls angestellten Syndikusanwalt). Soweit der BGH hinsichtlich der Vorausset

zungen für den Em^erb von Fachanwaltsbezeichnungen In begrenztem Umfang Ausnahmen

zulässt (vgl BGH Beschluss vom 4.11.2009 -AnwZ(B) 16/09- NJW 2010, 377, 379 RdNr 17

mwN insofern in BGHZ183, 73 nicht abgedruckt, vgl zur Verfassungsmäßigkeit des Vorgehens

der Fachgerichte, wenn sie Nachweise des Bewerbers überdie inseinerEigenschaft als Syndi

kusanwalt betreuten Fälle als nicht ausreichend bewerten, BVerfG Beschluss vom

20.3.2007 -1 BvR 142/07- NJW 2007, 1945), ist dies für den vorliegenden Zusammenhang

erkennbar ohne Bedeutung; im Übrigen sieht der BGH hierdurch seine sonstige Rechtspre
chung ausdrücklich als nicht betroffen an.
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35 Die Rechtsprechung des BGH wird durch die Materialien zum Entwurf der Bundesregienjng

eines Gesetzes zur Neuordnung des Benjfsrechts der Rechtsanwälte und der Patentanwälte

(BT-Drucks 12/4993) bestätigt. Der Rechlsausschuss (6. Ausschuss) vermerkt In der Dnjcks

12/7656 (Beschlussempfehlung und Bericht) auf S 49 zu Nummer 18a (§ 46 BRAO)\

"... Nicht aufgegriffen hat der Ausschuß den In der Anhömng am 1. Dezember 1993
von Vertretern der Syndikusanwälte im Deutschen Anwaltverein vorgebrachten Vor
schlag, durch eineÄnderung des § 46 BRAO dem Syndikusanwalt einzuräumen, daß er
auch ImAngestelltenverhältnis als Anwalt tätig wird.
Eine solche Änderung hätte zur Folge gehabt, daß der Syndikusanwalt, der jetzt im
Nebenbemf Rechtsanwalt ist und im Hauptberuf als Angestellter seinen Arbeltgeber In
rechtlichen Angelegenhelten berät, auch In seiner Eigenschaft als rechtlicher Berater
seines Arbeltgebers Rechtsanwalt mit allen Rechten und Pflichten ist. Der Ausschuß ist
In seinen Beratungen zu dem Ergebnis gekommen, daß das in den §§ 1 bis 3 BRAO
normierte Berufsbild des Rechtsanwalts, wie es sich auch in der Allgemeinheit von Ihm
als unabhängigem Organ der Rechtspflege gebildet hat, mit der Tätigkeit unvereinbar
ist. wenn der Syndikus im Rahmen seines Dienstverhältnisses als Anwalt auftritt. Bei
der Tätigkeit, die der Syndikus fQr seinen Dienstherrn leistet, sind dann, wenn der Syn
dikus persönlich mit der Materie des Einzelfalls befaßt gewesen Ist, die durch das Ge
setz der freien Advokatur gekennzeichneten typischen Wesensmerkmale der freien
Berufsausübung, die das Bild des Rechtsanwalts bestimmen, nicht gegeben. Seine
freie und unreglementierte Selbsftiestlmmung wäre Im Rahmen seines Artieltsverhält-
nisses, in dem er grundsätzlich dem Prinzip der Über- und Unterordnung unterliegt,
nicht gewährleistet. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
4. November 1992 zum anwaltlichen Zweitberuf (1 BvR 79/85 u. a.) spricht zwar einer
seits für eine weitgehende Öffnung zum Zweitberuf, wenn durch Berufsausübungsre-
gdungen die Gefahr von Interessenkollisionen vermieden wird. Das Gericht hat in die
sem Zusammenhang aber auch erneut die Gemeinschaftsgüter der Stellung des
Rechtsanwalts als unabhängiges Rechtspflegeorgan und der Funktionsfähigkeit der
Rechtspflege anerkannt. Beides steht nach der einhelligen Auffassung des Ausschus
ses einer Änderung des § 46 BRAOin dem gewünschten Sinn entgegen."

36 Ebenso hat schließlich der EuGH (Urteil vom 14.9,2010 - 0-550/07 P - NJW 2010, 3557) ent

schieden, dass die Kommunikation zwischen Mandant und Rechtsanwalt einer gemeinsamen

Tradition der Mitgliedsstaaten entsprechend nur für Schriftwechsel gilt, der von "unabhängigen

Rechtsanwälten" ausgeht, dh von Anwälten, die nicht durch einen Dienstvertrag an den Man

danten gebunden sind.

37 8. Die gegen dieses Ergebnis vorgebrachten Einwände greifen nicht durch.

38 " a) Ungeachtet möglicher inhaltlicher Übereinstimmungen kommt für das Deckungsverhältnis der

gesetzlichen Rentenversichemng nicht in Betracht, abhängige Beschäftigung und eine daneben

ausgeübte selbständige Tätigkeit als Rechtsanwalt IS einer einheitlichen Betrachtung "zusam

menzuziehen". Die isolierte Fragestellung, ob eine anwaltliche Tätigkeit in Gestalt einer abhän

gigen Beschäftigung ausgeübt werden kann und damit grundsätzlich eine Befreiungsmöglichkeit

eröffnet ist, würde damit gerade verlassen. Die beiden (einzigen) Formen der Ausübung einer

Erwerbstätigkeit, die selbständige Tätigkeit und die abhängige Beschäftigung, schließen sich Im

Übrigen wechselseitig aus. Wo - wie vorliegend • die Befreiung von der Versicherungspflicht
aufgrund einer abhängigen Beschäftigung in Frage steht, können Gesichtspunkte der selbstän-
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digen Erwerbstätigkeit keine Rolle spielen. Es entspricht daher ständiger Rechtsprechung des

BSG im Rentenversicherungsrecht, dass, wenn nebeneinander verschiedene rentenversiche-

rungsrechtiich bedeutsame Sachverhalte vorliegen, das Bestehen von Versicherungspflicht

(oder Versicherungsfreiheit bzw Versicherungsbefreiung) hinsichtlich des einen Sachverhalts

grundsätzlich keine Wirkung für den anderen Sachverhalt hat, jeder Sachverhalt mithin, wenn

gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, selbständig zu beurteilen ist und es deshalb zulässiger

weise zu Mehrfachversicherungen und mehrfacher Beitragspflicht kommen kann (vgl BSG

Urteile vom 4.11.2009 'B12R 7/08 R - SozR 4-2600 §2 Nr 13 RdNr 19 mit Hinwels auf die

Rechtslage bereits vor Inkrafttreten des SGB VI. vom 13.9.1979 -12 RK 26/77- BSGB49, 38,

39 f=: SozR 2200 § 1227 Nr29 S 67, 68 f. mwN und vom 2.6.1982 -12 RK 66/80 • SozR 5800

§2 Nr3-, s auGh - hieran anknüpfend • die Begründung zum Entwurf eines RentenrefonDgeset-

zes 1992, BT-Drucks 11/4124 S 148).

39 b) Rechtlich ist auch unerheblich, ob die in Frage stehende Beschäftigung inhaltlich "Elemente"

der anwaltllchen Berufstätigkeit aufweist. § 6 Abs 1 S 1 Nr1 SGB VI fordert - wie darge

legt - nach Normwortlaut und Funktion stets zusätzlich, dass die Tätigkeit, die zur

Versicherungspflicht bei der berufsständischen Versorgungseinrichtung führt, gleichzeitig in der

Form der Beschäftigung ausgeübt wird und Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenver

sicherung begründet. Ist dies - v^e vorliegend für eine Tätigkeit als Rechtsanwalt bei einem nicht

dem Standesrecht unterworfenen Arbeitgeber - von vornherein ausgeschlossen, sind mögliche

Sachbezuge der ausgeübten Enwerbstätigkeit zum Berufsbild des Rechtsanwatts ohne rechtli

che Bedeutung. Ihr Vorliegen könnte nicht mehr zu einem Lebenssachverhalt führen, der die

tatbestandlichenVoraussetzungenvon § 6 Abs 1 S 1 Nr1 SGBVI invollem Umfang erfüllt.

40 Die tatbestandlichen Voraussetzungen von § 6 Abs 1 81 Nr 1 SGB VI können auch nicht da

durch umgangen werden, dass ein innerer (sachlicher) Zusammenhang der behaupteten Art

'th6orie-''gestützt begründet wird. Was für den inneren Zusammenhang als solchen gilt, betrifft

notwendig auch alle zum Beleg seines Vorliegens benannten Einzelkriterien und "Kriterienfor-

meln", damit auch die sog Vier-Kriterien-Theorie ("rechtsberatend, rechtsvermittelnd, rechtsent

scheidend, rechtsgestaltend") und jedes ihrer Elemente. Erst recht fehlt es an jeder Rechts

grundlage, die "Vier-Kriterien-Theorie" an Steile des gesetzlichen Tatbestands der Rechtsan

wendung zugnjnde zu legen und damit die Rechtsfolge des § 6 Abs 1 S 1 Nr 1 SGBVI mit der

vorliegend In Frage stehenden Fallgruppe zu verbinden, für die sie der hierzu einzig berufene

Gesetzgeber gerade nicht vorgesehenhat. Unterschiedliche Absicherungen in unterschiedlichen

Systemen sind Konsequenz des Umstandes, dass synchron und diachron eine Vielzahl von

EPAferbstätigkeiten betrieben werden kann, und deren hieran anknüpfende Absicherung nicht

ihrerseits im Sinne eines einheitlichen Gesamtkonzepts durch zwingendes Recht koordiniert ist.

Es gibt deshalb auch keinen Rechtssatz des Inhalts, dass stets nur die Zugehörigkeit zu einem

einzigen Sicherungssystem in Betracht kommen könnte oderes ungeachtet einer Änderung der
hierfür rechtlich maßgeblichen Umstände stets bei der einmal begründeten Zuständigkeit eines
Systems zu verbleiben habe. Nur soweit der Gesetzgeber hierfür im Einzelfall Anlass gesehen
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